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A. Grundsätze der
Firmenbildung
I. Allgemeine 
Bestimmungen

II. Einzelunter-
nehmen
1. Wesentlicher
Inhalt

2. Ausschliesslich-
keit der einge-
tragenen Firma

III. Gesellschafts-
firmen
1. Kollektiv-, 
Kommandit- und
Kommanditaktien-
gesellschaft
a. Bildung der
Firma

Art. 944
1 Jede Firma darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesent-
lichen Inhalt, Angaben enthalten, die zur näheren Umschreibung
der darin erwähnten Personen dienen oder auf die Natur des Unter-
nehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung darstellen, vor-
ausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Täuschungen verursachen kann und keinem öffentlichen Interesse
zuwiderläuft.
2 Der Bundesrat kann Vorschriften darüber erlassen, in welchem Um-
fange nationale und territoriale Bezeichnungen bei der Bildung von
Firmen verwendet werden dürfen.

Art. 945
1 Wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, muss den wesentli-
chen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne
Vornamen bilden.
2 (aufgehoben)
3 Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschafts-
verhältnis andeutet.

Art. 946
1 Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma darf von keinem
andern Geschäftsinhaber an demselben Orte verwendet werden,
selbst dann nicht, wenn er den gleichen Vor- und Familiennamen
hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist.
2 Der neue Geschäftsinhaber hat in einem solchen Falle seinem Na-
men in der Firma einen Zusatz beizufügen, durch den diese deutlich
von der älteren Firma unterschieden wird.
3 Gegenüber einer an einem andern Orte eingetragenen Einzelfirma
bleiben die Ansprüche aus unlauterem Wettbewerb vorbehalten.

Art. 947
1 Die Firma einer Kollektivgesellschaft muss, sofern nicht sämtliche
Gesellschafter namentlich aufgeführt werden, den Familiennamen
wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Gesellschaftsver-
hältnis andeutenden Zusatz enthalten.
2 Bei Aufnahme weiterer Gesellschafter kann die Kollektivgesellschaft
ihre Firma unverändert beibehalten.
3 Die Firma einer Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktienge-
sellschaft muss den Familiennamen wenigstens eines unbeschränkt
haftenden Gesellschafters mit einem das Gesellschaftsverhältnis an-
deutenden Zusatz enthalten.
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4 Die Namen anderer Personen als der unbeschränkt haftenden Ge-
sellschafter dürfen in der Firma einer Kollektivgesellschaft, Kom-
manditgesellschaft oder Kommanditaktiengesellschaft nicht enthal-
ten sein.

Art. 948
1 Wenn eine Person, deren Familienname in der Firma einer Kollek-
tivgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditaktiengesell-
schaft enthalten ist, aus der Gesellschaft ausscheidet, so darf auch
mit Einwilligung dieser Person oder ihrer Erben ihr Name in der Ge-
sellschaftsfirma nicht beibehalten werden.
2 Ausnahmen können bewilligt werden, wenn das Gesellschaftsver-
hältnis durch eine verwandtschaftliche Beziehung ausgedrückt ist,
solange wenigstens unter zwei unbeschränkt haftenden Gesellschaf-
tern noch eine Verwandtschaft oder Schwägerschaft besteht und
einer von ihnen den in der Firma enthaltenen Familiennamen trägt.

Art. 949 (aufgehoben)

Art. 950

Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und
Genossenschaften können unter Wahrung der allgemeinen Grund-
sätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. In der Firma muss
die Rechtsform angegeben werden.

Art. 951
1 Die Vorschriften über die Ausschliesslichkeit der eingetragenen Fir-
ma von Einzelunternehmen gelten auch für die Firma der Kollektiv-
gesellschaft, der Kommanditgesellschaft und der Kommanditaktien-
gesellschaft.
2 Die Firmen der Aktiengesellschaften, der Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung und der Genossenschaften müssen sich von
allen in der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Gesellschaf-
ten in einer dieser Rechtsformen deutlich unterscheiden.

Art. 952
1 Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die
Hauptniederlassung; sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze
beifügen, sofern diese nur für die Zweigniederlassung zutreffen.
2 Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens, dessen Sitz
sich im Auslande befindet, muss überdies den Ort der Hauptnieder-
lassung, den Ort der Zweigniederlassung und die ausdrückliche Be-
zeichnung als solche enthalten.
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b. Änderung der
Firma

3. Ausschliesslich-
keit der einge-
tragenen Firma

IV. Zweignieder-
lassungen

2. Aktiengesell-
schaft, Gesellschaft
mit beschränkter
Haftung und 
Genossenschaft



Art. 953
1 Wer ein Geschäft übernimmt, ist an die Vorschriften gebunden, die
für die Bildung und die Führung einer Firma aufgestellt sind.
2 Der Übernehmer darf jedoch mit ausdrücklicher oder stillschwei-
gender Zustimmung der früheren Inhaber oder ihrer Erben die bis-
herige Firma weiterführen, sofern in einem Zusatz das Nachfolge-
verhältnis zum Ausdruck gebracht und der neue Inhaber genannt
wird.

Art. 954

Die bisherige Firma kann beibehalten werden, wenn der darin ent-
haltene Name des Geschäftsinhabers oder eines Gesellschafters von
Gesetzes wegen oder durch die zuständige Behörde geändert wor-
den ist.

Art. 954a
1 In der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie
in Bekanntmachungen muss die im Handelsregister eingetragene
Firma oder der im Handelsregister eingetragene Name vollständig
und unverändert angegeben werden.
2 Zusätzlich können Kurzbezeichnungen, Logos, Geschäftsbezeich-
nungen, Enseignes und ähnliche Angaben verwendet werden.

Art. 955

Der Registerführer ist von Amtes wegen verpflichtet, die Beteiligten
zur Beobachtung der Bestimmungen über die Firmenbildung anzu-
halten.

Art. 956
1 Die im Handelsregister eingetragene und im Schweizerischen Han-
delsamtsblatt veröffentlichte Firma eines einzelnen Geschäftsinha-
bers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft steht dem
Berechtigten zu ausschliesslichem Gebrauche zu.
2 Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma beeinträchtigt
wird, kann auf Unterlassung der weitern Führung der Firma und bei
Verschulden auf Schadenersatz klagen.
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V. Übernahme
eines Geschäftes

C. Überwachung

D. Schutz der
Firma

VI. Namens-
änderung

B. Firmen- und
Namensgebrauchs-
pflicht




